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Name, Vorname der Studentin: _________________________ 
Studiengang / Fachsemester: __________________________ 
Matrikelnummer: _________________________ 
 
 
 
 
 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Abt. Studierendenservice & International Office 
Schicklerstraße 5 
16225 Eberswalde 
 
 
 
Diese Erklärung ist vor der zu absolvierenden Prüfung zu unterschreiben und dem Prüfer/ der Prüferin 
auszuhändigen. Die Erklärung ist im Anschluss an die Abteilung Studierendenservice weiterzuleiten  
 
Erklärung zur freiwilligen Absolvierung einer Prüfungsleistung während des Mutterschutzes  
 
Hiermit erkläre ich, _________________________ (Name der Studentin), dass ich mich 
derzeit im Mutterschutz befinde. Über meine Rechte in Bezug auf Prüfungen im Mutterschutz wurde ich 
aufgeklärt: 
 
Es ist mir bekannt, dass ich keine Prüfungen oder sonstigen Studienleistungen während des 
Mutterschutzes ableisten oder erbringen muss, da der Mutterschutz als gesetzliche Schutzfrist 
gemäß §§ 3, 4, 5 und 6 des MuSchG (siehe S. 2 dieses Dokumentes) auch für mich als Studentin 
gilt. 
 
Das Ablegen der nachfolgend genannten Prüfung beruht auf meiner freien Entscheidung. Ich erkläre 
ausdrücklich, dass ich diese Prüfung trotz des Mutterschutzes absolvieren möchte, da dies meine 
Verfassung zulässt und es mir entsprechend gut geht. 
 
Sollte sich dies nach Antritt der Prüfung ändern, kann ich diese Erklärung widerrufen und innerhalb von 
3 Tagen nach der Prüfung einen Krankenschein in der Abteilung Studierendenservice einreichen. 
 
 
Zu prüfendes Modul: ___________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe. 

 
 
________________________     _____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Studentin 
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Auszug aus dem Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG vom 23.05.2017) 
 

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung 
 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht 
beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbindung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Erklärung 
nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Entbindung ist der 
voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder eines 
Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der 
Entbindung entsprechend. 
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der 
Entbindung). Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen 
1. bei Frühgeburten, 
2. bei Mehrlingsgeburten und 
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird. Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nach 
Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung der Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 
3 verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn die Frau dies beantragt. 
(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im 
Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer 
Ausbildungsstelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 
 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau 
über achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende Frau 
unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in 
der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche werden die Sonntage eingerechnet. Der Arbeitgeber darf eine schwangere 
oder stillende Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des 
Monats übersteigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen. 
(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewähren. 
 

§ 5 Verbot der Nachtarbeit 
 

(1)... 
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an 
Ausbildungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn 
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und 
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Die 
schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit 
 

(1) … 
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und 
Feiertagen im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an 
Ausbildungsveranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn 
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist, 
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt 
wird und 
4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Die 
schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 

§ 15 Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden Frauen 
 

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie 
weiß, dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt. 
(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nachweis über ihre Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das 
Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers vorlegen. Das Zeugnis über die Schwangerschaft soll den voraussichtlichen Tag 
der Entbindung enthalten. 


